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Finanziert die Sozialhilfe einen  

Sprachaufenthalt? 
PRAXISBEISPIEL   Eine Gymnasiastin, deren Mutter von der Sozialhilfe unterstützt wird, muss einen 
obligatorischen Sprachaufenthalt absolvieren. Übernimmt die Sozialhilfe die anfallenden Kosten? 
 

 
Die 17-jährige Tochter einer unterstütz-
ten alleinerziehenden Frau besucht das 
Gymnasium. Dem Stipendiengesuch 
wurde entsprochen, die Schülerin erhält 
3000 Franken für ein Schuljahr. Bei der 
Stipendienberechnung wurden knapp 
2000 Franken als Schulkosten anerkannt. 
Im zweitletzten Schuljahr ist ein Sprach-
aufenthalt mit Besuch einer anerkannten 
Sprachschule von mindestens drei Wo-
chen obligatorisch. Diese Aufenthalte 
sind enorm teuer. Das von der Schülerin 
favorisierte Angebot kostet zirka 3000 
Franken. Teilweise, aber nicht immer, 
steht es den Schülerinnen und Schülern 
auch frei, ein Praktikum zu absolvieren. 
Diese Variante wäre erheblich günstiger. 
 

→ FRAGEN 
Übernimmt die Sozialhilfe die Kosten für 
solche Sprachaufenthalte? Wenn ja, in 
welcher Höhe? 
 

→ GRUNDLAGEN 
Zweck der Sozialhilfe ist die Existenzsi-
cherung, Ziel die berufliche und soziale 
Integration (SKOS-Richtlinien A.2). Eine 
gute Ausbildung schafft die besten Vo-
raussetzungen für die berufliche Integra-
tion und für die künftige finanzielle Un-
abhängigkeit. Das Absolvieren einer Aus-
bildung ist deshalb aus Sicht der Sozial-
hilfe unterstützenswert. Die Finanzie-
rung von Erstausbildungen ist allerdings 
nicht primär Aufgabe der Sozialhilfe. In 
erster Linie haben die Eltern ihren Kin-
dern eine angemessene Ausbildung zu 

ermöglichen (Art. 277 ff. ZGB). Subsidiär, 
wenn alle anderen Einnahmen wie Un-
terhaltszahlungen, Stipendien und Bei-
träge von Fonds und Stiftungen nicht 
ausreichen, um Unterhalt und ausbil-
dungsspezifische Auslagen zu decken, 
kann Sozialhilfe ausgerichtet werden 
(SKOS-Richtlinien Praxishilfe C.6.2). 

Bezüglich der Finanzierung von Aus-
bildungen ist Folgendes zu berücksichti-
gen: Es muss sich um ein realistisches, 
den Fähigkeiten der jungen Person ange-
passtes Berufsziel handeln, die Ausbil-
dung muss von der Stipendienstelle an-
erkannt sein und finanziell unterstützt 
werden, es soll eine kostengünstige Aus-
bildungsvariante gewählt werden, die 
auch eine Familie in bescheidenen finan-
ziellen Verhältnissen (zusammen mit Sti-
pendien) finanzieren könnte. 

Einerseits ist die Sozialhilfe also nicht 
verpflichtet, Ausbildungen und damit zu-
sammenhängende Auslagen zu finanzie-
ren. Andererseits würde eine grundsätz-
liche Verweigerung den Zielen der Sozial-
hilfe zuwiderlaufen. Es ist deshalb sinn-
voll, im Einzelfall die oben beschriebenen 
Abklärungen zu treffen. Kommt es zu ei-
ner entsprechenden Unterstützung, um-
fasst diese auch die anfallenden (einma-
ligen und wiederkehrenden) Auslagen, 
soweit diese nicht im Grundbedarf ent-
halten sind (SKOS-Richtlinien C.3). 

Wenn spezifische, mit der Ausbil-
dung zwingend zusammenhängende 
Kosten anstehen, gilt das oben Ausge-
führte uneingeschränkt. Wenn eine 
Schülerin oder ein Schüler jedoch den 
Wunsch nach einer kostenintensiveren 
Variante hat, sind Sozialarbeitende, El-
tern und die betroffenen Jugendlichen 
besonders gefordert. Es gilt, Wünsche, 
Möglichkeiten und Grenzen auszuloten 
und adäquate Lösungen zu finden. Wenn 
die Auszubildenden bereit sind, einen ei-
genen Beitrag zu leisten, wie beispiels-
weise die Aufnahme eines Ferienjobs 

oder das eigenständige Anfragen von 
Fonds und Stiftungen, ist die Wahl einer 
bevorzugten, aber teureren Variante 
denkbar. 
 

→ ANTWORT 
Der Besuch des Gymnasiums wird im 
konkreten Fall nicht in Frage gestellt. Es 
handelt sich um eine Schule, die eine so-
lide Basis für eine Berufsausbildung 
schafft und von der Stipendienstelle an-
erkannt und unterstützt wird. 

Der Sprachaufenthalt ist obligato-
risch. Die Sozialhilfe übernimmt deshalb 
subsidiär die Kosten, wenn sie weder 
durch Beiträge von Fonds oder Stiftun-
gen noch ganz oder teilweise aus den Sti-
pendien gedeckt werden können. Es han-
delt sich um eine einmalige situationsbe-
dingte Aufwendung im Zusammenhang 
mit dem Schulbesuch (SKOS-Richtlinien 
C.6.2). 

Schliesslich ist zu beachten, dass 
eine zweckmässige und kostengünstige 
Variante gewählt wird, die sich auch eine 
Familie in bescheidenen finanziellen Ver-
hältnissen leisten könnte. Es ist empfeh-
lenswert, die Diskussion über die Wahl 
des Sprachaufenthaltes mit der Jugendli-
chen und der Mutter zusammen zu füh-
ren. Sollte die Jugendliche bereit sein, für 
allfällige Mehrkosten, die durch die Wahl 
einer teureren Variante entstehen, 
selbst aufzukommen, kann dem Wunsch 
entsprochen werden. Von der Sozialhilfe 
wären dann subsidiär lediglich die Kosten 
für die Minimalvariante zu übernehmen. 
 

 
Katharina Schubiger, Mitglied der Rete 
(Arbeitsgruppe der Richtlinienkommis-
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PRAXIS 

In dieser Rubrik werden exemplarische Fragen 
beantwortet und publiziert, die der SKOS im 
Rahmen ihrer Beratungsangebote gestellt wer-
den. 
Weitere Informationen unter skos.ch → 
Beratung für Institutionen. 


